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Organisatorische Hinweise

Rechnung:
	� Die Rechnungsstellung erfolgt gesondert 

nach dem Seminar durch BEST e.V. 
Fahrtkosten sind individuell beim 
Arbeitgeber abzurechnen. Fahrtkosten und 
Übernachtung sind nicht in den 
Seminargebühren enthalten. 

Übernachtung:
	� �Auf Anfrage können Übernachtungen im 

Bildungszentrum oder einem nahe gelegenen 
Hotel arrangiert werden. Nähere Infos bei 
BEST unter 0681 4005-249.

Datenschutzhinweis  
(EU-DSGVO Art. 6 Abs. 1 lit b):
	� Die Anmeldedaten der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer werden mittels EDV bei uns so 
lange gespeichert, wie es für die Abwicklung 
erforderlich ist. Danach werden sie vorbe-
haltlich gesetzlicher Aufbewahrungsfristen 
gelöscht bzw. anonymisiert.

Information und Anmeldung:
	 BEST e.V.
	 Fritz-Dobisch-Straße 6-8, 66111 Saarbrücken
	 Tel. 0681 4005-249, Fax 0681 4005-215
	 E-Mail: best@best-saarland.de
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB):
	 Diese finden Sie im Internet unter:
	 best-saarland.de

Zielgruppe:
Betriebs- und Personalräte sowie Mitarbeitervertretungen, 
Schwerbehindertenvertretungen, Sucht- und Präventionsbeauftragte

Teilnehmerzahl:
Die maximale Anzahl liegt bei 15 Personen.

Anmeldeschluss:
2. Mai 2026

Teilnahmegebühr: 
600,00 € (Seminarkosten inkl. Seminarunterlagen 495,00 € umsatzsteu-
erfrei sowie Mittagessen, Erfrischungsgetränke, Pausensnack 105,00 € 
inkl. MwSt.)  
Die Kostenübernahmebestätigung des Arbeitgebers ist erforderlich. 
Übernachtungskosten sind nicht in der Teilnahmegebühr enthalten.

Rücktritt:
Bei Rücktritt nach dem 2. Mai 2025 wird eine Ausfallgebühr von  
100,00 € berechnet. Ersatzpersonen können kostenlos benannt werden.

Seminarzeit:
Beginn jeweils um 9:00 Uhr, Ende jeweils um 17:00 Uhr.

Seminarleitung:
Thomas Hau, Informationswissenschaftler, Datenschutzbeauftragter (TÜV)

Veranstaltungsort:
AK-Bildungszentrum Kirkel

Hinweise für Interessenvertretungen:
Das Seminar wird durchgeführt auf der Grundlage von  
§ 37 Abs. 6 BetrVG, § 51 SPersVG bzw. § 54 Abs. 1 BPersVG  
oder nach § 19 Abs. 3 MVG bzw. § 16 Abs. 1 MAVO,  
§ 179 Abs. 4 SGB IX, Art. 37 Ziff. 5 EU-DSGVO.
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Mit der EU-DSGVO liegt erstmals eine gesetzliche Regelung vor, die gleichermaßen für Betriebe, Dienststel-
len und kirchliche Einrichtungen gilt. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und einer verstärkten 
Datenverarbeitung in den Betrieben und Dienststellen ist es wichtig zu erfahren, wie man angesichts der neu-
en Rechtslage als Betriebsrat, Personalrat oder Mitarbeitervertretung reagieren muss. Schwerpunkte sind die 
Grenzen der Leistungs- und Verhaltenskontrollen.

Das Seminar behandelt die Fragen:

•	� Wie funktioniert der neue Datenschutz am Arbeitsplatz?
•	� Wie stellt sich die aktuelle Rechtslage dar?
•	� Welche Kontrollen sind (un-)zulässig?
•	� Welche Rechte haben Beschäftigte beim Datenschutz?
•	� Welche Betriebs- und Dienstvereinbarungen sind möglich?

Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeitervertretungen sind verpflichtet, darüber zu wachen, dass der Da-
tenschutz zugunsten der Beschäftigten eingehalten wird. Das Seminar vermittelt hierzu die Grundlagen und 
zeigt, wie man diese Aufgabe erfüllen kann.


